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Rundverfügung des Staatlichen Schulamtes 
 
Weitergehende Einschränkungen im Sportunterricht 

 

In Absprache mit dem Gesundheitsamt Marburg und den Schulträgern Landkreis Marburg-

Biedenkopf und Stadt Marburg ordne ich hiermit für die Durchführung des Sportunterrichts an allen 

Schulen im Landkreis und in der Stadt Marburg ab dem 10.11.2020 Folgendes an: 

 
1. Praktischer Sportunterricht und Bewegungsangebote sind bis auf weiteres in allen Schulen 

für alle Jahrgänge in geschlossenen Räumen wie Turnhallen und Schwimmbädern 
untersagt. Die Umkleideräume in den Sporthallen dürfen ebenfalls nicht genutzt werden. 
 

2. Der praktische Sportunterricht und Bewegungsangebote dürfen nur im Freien und 
kontaktfrei abgehalten werden. Auch dabei muss der Mindestabstand von  

1,5 Metern eingehalten werden.  

 
3. Ausgenommen von dieser Regelung sind Leistungskurse und prüfungsvorbereitende Kurse 

in der gymnasialen Oberstufe. Auch hier ist der Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. 
 

4. Die Leistungsbewertung im laufenden Schulhalbjahr bezieht sich auf die bisher erbrachten 
Leistungen sowie anteilig auf die im eingeschränkten Angebot bewertbaren Leistungen. 
 

5. Die eingeschränkten Sport- und Bewegungsangebote ersetzen die (schul-)curricularen 
Vorgaben, denen aufgrund der Pandemie nicht mehr entsprochen werden kann, stellen 
dafür aber ein Mindestmaß an Bewegung für die Schülerinnen und Schüler sicher. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Burkhard Schuldt 

Leiter des Staatlichen Schulamtes 

 


